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[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

In der Nordseezeitung vom 4.01.2017 werden für Bremerhaven im Monat Dezember 2016 Arbeitslose in Höhe von 7787 angegeben. Wir fragen den Magistrat.

Wie viel Menschen waren per Dezember 2016

a) In Weiterbildungsmaßnahmen
b) Auf ergänzende Leistungen angewiesen
c) Als Arbeitsunfähig gemeldet
d) In Praktika vermittelt
e) Als Arbeitsuchende vermittelbar



[bookmark: Text12]II. Der Magistrat hat am       beschlossen, auf den obigen Antrag folgende Mitteilung zu geben / die obige Anfrage* wie folgt zu beantworten:
     


Allgemeine Vorbemerkungen: 

1. Die den Fragen vorangestellte Zahl 7.787 geht von der Gesamtsumme der Arbeitslosen in beiden Rechtskreisen, also SGB III und SGB II aus.

Durch die Weiterleitung der Anfrage an das Jobcenter Bremerhaven erfolgt die Beantwortung im Wesentlichen aus dessen Sicht (SGB II).


1. Statistische „Dezember“-Daten für den Berichtszeitraum 15.11. - 12.12.2016 sind zum Veröffentlichungsdatum Anfang Januar 2017 „vorläufig und hochgerechnet“, insbesondere was Leistungsempfänger und Maßnahmeteilnehmer angeht. Hilfsweise beziehen sich die Antworten Buchstaben a) bis d) auf den Monat „September“, für den bereits revidierte Daten vorliegen.

Sollten tatsächlich „Dezember“-Daten erfragt werden, muss die Beantwortung bis zum April 2017 zurückgestellt werden.

1. Die in der Anfrage verwendeten Begriffe sind unter Umständen missverständlich. Es wurde versucht, einen Kompromiss zwischen dem verwendeten allgemeinen Sprachgebrauch und üblichen Termina in der Definition des Gesetzestextes bzw. der Umsetzung in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu finden. Siehe auch die zusätzlichen Hinweise vor der jeweiligen Antwort. 


Zu Frage a: 
 
Hinweis: Die Antwort bezieht sich auf Maßnahmen der „beruflichen Weiterbildung“ nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 81 bzw. § 113 SGB III.

Zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben können allgemeine und besondere Leistungen erbracht werden (§ 113 SGB III). Aus systematischen Gründen werden hier nur die besonderen Leistungen als Kategoriesumme zusammengefasst ausgewiesen, da die Informationen über den Umfang der allgemeinen Leistungen in den Ergebnissen zu den jeweiligen Instrumenten und den entsprechenden Kategoriesummen enthalten sind.

Im September 2016 befanden sich 285 Personen in der „Förderung der beruflichen Weiterbildung“, darunter 11 Personen in „allgemeinen Maßnahmen zur Weiterbildung Reha“.

nachrichtlich SGB III:

Im Rechtskreis SGB III  befanden sich im September 2016 99 Personen in der „Förderung der beruflichen Weiterbildung“, darunter 8 Personen in „allgemeinen Maßnahmen zur Weiterbildung Reha“. 18 Personen  wurden durch einen „Arbeitsentgeltzuschuss zur beruflichen Weiterbildung Beschäftigter“ gefördert (§ 81 Absatz 5 SGB III).

Zu Frage b:

Hinweis: Mit dem Begriff „Aufstocker“ werden diejenigen Personen bezeichnet, die neben Arbeitslosengeld nach dem SGB III auch Arbeitslosengeld II beziehen. Es handelt sich demnach um Personen, deren Arbeitslosengeld nicht ausreicht, um den Bedarf der Bedarfsgemeinschaft zu decken. Das Arbeitslosengeld wird um die entsprechenden Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II „aufgestockt“.

193 Personen gehörten im September 2016 zum Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten  mit gleichzeitigem Bezug von Arbeitslosengeld und ergänzenden Leistungen nach dem SGBII (Aufstocker).

Hinweis: Erwerbstätige Arbeitslosengeld II-Bezieher beanspruchen Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und beziehen gleichzeitig Bruttoeinkommen aus abhängiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit. Im Sprachgebrauch der Bundesagentur für Arbeit wird für diese Personengruppe die Bezeichnung „Ergänzer“ verwendet.

3.560 erwerbstätige, erwerbsfähige Leistungsberechtigte „Ergänzer“ gehörten im September 2016 zum Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Davon war bei 3.237 Personen die Art „abhängige Erwerbstätigkeit“ und bei 344 Personen die Art „selbständige Erwerbstätigkeit“ (Mehrfachnennungen sind möglich).

Zu Frage c:

Hinweis: Daten zur Arbeitsunfähigkeit, gemeint ist im Sinne § 126 SGB II a.F. bzw. § 146 SGB III n. F. bis zu einer Dauer von sechs Wochen, liegen erst nach einer Wartezeit von zwei Monaten vor. 

Am statistischen Stichtag waren im September 2016 im Rechtskreis SGB II 133 Personen kurzzeitig arbeitsunfähig und gehörten damit innerhalb der Unterbeschäftigungsquote zu den Personen, „die nah am Arbeitslosenstatus sind“.

nachrichtlich SGB III:

Am statistischen Stichtag waren im September 2016 im Rechtskreis SGB III 28 Personen kurzzeitig arbeitsunfähig und gehörten damit innerhalb der Unterbeschäftigungsquote zu den Personen, „die nah am Arbeitslosenstatus sind“.

Zu Frage d: 

Hinweis: Als „Praktika“ werden „Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem Arbeitgeber“ im Sinne § 16 Abs. 1  SGB II i. V. m. § 45 SGB III verstanden.

Im September 2016 befanden sich im Rechtskreis SGB II 21 Personen in einer  „Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem Arbeitgeber“.

nachrichtlich SGB III:

Im September 2016 befanden sich im Rechtskreis SGB III 5 Personen in einer  „Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem Arbeitgeber“.

Zu Frage e:

Hinweis: „Als Arbeitssuchende vermittelbar“ ist kein Kriterium der Arbeitsmarktstatistik.

Im Dezember 2016 waren im Rechtskreis SGB II 12.344 und im Rechtskreis SGB III 2.156, insgesamt 14.500 Personen in Bremerhaven arbeitsuchend gemeldet.
Insgesamt weist der Dezember 2016 einen Abgang von 370 Meldungen in Erwerbstätigkeit auf (217 im Rechtskreis SGB II, 153 im Rechtskreis SGB III) – darunter 302 in den ersten Arbeitsmarkt.





Grantz
Oberbürgermeister
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